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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

AVG §37;

WRG 1959 §137 Abs2 Z5 idF 2000/I/142;

WRG 1959 §32;

Rechtssatz

Wurde in einem Verfahren betre:end Übertretung des WRG 1959 in einem Abbauareal im

Grundwasserschwankungsbereich gebaggert und der Grundwasserkörper durch diese Baggerungen (hier auf 15 m2)

freigelegt, wobei das Grundwasser in der Grube bis zu einer Tiefe von einem halben Meter o:en stand und dieser

Wassereintrag keine anderen Ursachen (wie zB einen in der Nähe der Grube befindlichen Bach) hatte als die Freilegung

des Grundwassers, so ist angesichts dessen die Feststellung der Lage des höchsten Grundwasserspiegels und des

Ausmaßes des Eingri:es in den Grundwasserschwankungsbereich nicht entscheidend, da eine Baggerung im

Grundwasserschwankungsbereich mit dem Ergebnis einer Grundwasserfreilegung im genannten Ausmaß

vorgenommen wurde.
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